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Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b, ber. S. 304a), 
hat der Rat der Stadt Moers mit Beschluss vom 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielba-
ren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
 
im Ergebnisplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf   311.630.012 EUR  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     311.146.918 EUR 
 
im Finanzplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf  282.246.326 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf  279.899.760 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 20.974.306 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 33.855.062 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 25.462.481 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 28.432.174 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 

12.880.756 EUR 
 
festgesetzt.  
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf 

 
4.781.875 EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Rücklage 

 
Die allgemeine Rücklage wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2014 aufgebraucht, so dass die bilanzielle Überschuldung 
eingetreten ist. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 

290.000.000 EUR  
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
     (Grundsteuer A) auf         300 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 740 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 480 v. H. 
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§ 7 
Haushaltssanierungsplan 

 
Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist 

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2018 
wiederhergestellt worden, 

- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021 
wiederhergestellt. 

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 
umzusetzen. 
 
 

§ 8  
Stellenplan 

 
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Aus-
scheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. 

 
 

§ 9 
Haushaltsbewirtschaftung 

 
1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 

GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO 
NRW entscheidet der Stadtkämmerer. 
Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag 
von 60.000 EUR übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.  

 
2.  Gemäß § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets ver-

bunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche 
gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetie-
rungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.  

 
3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach  
 § 13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden. 
 

 
a)  für Baumaßnahmen auf 150 TEUR (Gesamtvolumen) 

 
b) für einmalige Beschaffungen auf   25 TEUR (Gesamtvolumen) 

 
c)  für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf   25 TEUR 

  
(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) 
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Bekanntmachungsanordung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Beschluss am 24.02.2021 durch den Rat erlassen. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde mit Bericht vom 25.02.2021 
angezeigt worden.  
 
Die Genehmigung der am 24.02.2021 vom Rat der Stadt Moers beschlossenen 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungs-
plans 2012 bis 2021 für das Jahr 2021 wurde erteilt mit Verfügung vom 12.07.2021. 
 
Die Haushaltssatzung wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses im Rathaus  
Moers, Rathausplatz 1, in den Räumen des Fachbereiches Finanzen (Fachdienst Haushaltswirtschaft) während der Dienstzei-
ten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift  
 und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 13.07.2021 
 
In Vertretung 
Thoenes 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
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